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A. Einführung und 
Festlegung des Erörterungsgegenstandes 

Während der Thematik des erfolgsqualifizierten Deliktes bis in die jüngste 
Zeit im Wege zahlreicher Veröffentlichungen I ein beachtenswertes Interesse 
zuteil wurde, sind jene Delikte, bei denen durch den Eintritt der "Folge" eine 
Strafbarkeit überhaupt erst begründet wird, demgegenüber in der straf-
rechtlichen Literatur mehr oder weniger "stiefmütterlich" behandelt worden. 
Diesem Befund entsprechend muß die Zielsetzung dieser Arbeit darin bestehen, 
die mit dieser Deliktsgruppe verknüpfte Problematik näher zu beleuchten, damit 
eine überzeugende Einordnung in das Gesamtsystem der unterschiedlichen Tat-
bestandskategorien gewährleistet und auf der Grundlage des dabei gewonnenen 
Ergebnisses die Anregung zu einer weiterführenden Diskussion ermöglicht 
wird. Die Verwirklichung dieser Vorgabe erfordert zunächst die Festlegung des 
Erörterungsgegenstandes, womit - soweit notwendig - zugleich eine Abgren-
zung zu anderen tatbestandlichen Erscheinungsformen verbunden ist. 

In den Bereich der Delikte mit strafbegründender besonderer "Folge" fallen 
zwei unterscheidbare Gruppen von Tatbeständen. Einerseits kann sich der Ein-
tritt jener strafbegründenden Folge als Resultat einer einzigen Aktion darstellen, 
andererseits existieren Tatbestände, bei denen diese Folge sich nicht bereits 
unmittelbar durch die zeitlich primäre Aktion, sondern erst über eine weitere 
Aktion des Täters oder dritter Personen in der Außenwelt manifestiert. Zu die-
sen in engerem Sinne zweiaktigen Tatbeständen sind die §§ 323a,227 und 186 
StGB2 zu zählen, wobei dem Vorliegen der die Strafbarkeit erst begründenden 
Folge dort der herrschenden Auffassung gemäß lediglich die Funktion einer 
sog. objektiven Bedingung der Strafbarkeit zugesprochen werden soll. Eine nä-
here dogmatisch-orientierte Analyse dieser Tatbestände bleibt - unter Berück-
sichtigung der vorstehend erwähnten, der h.M. zugrundeliegenden Prämisse -
dem zweiten Teil dieser Ausführungen vorbehalten. 

I In alphabetischer Reihenfolge sind stellvertretend die folgenden Beiträge zu nennen: Diez-
Ripoltes, ZStw 96 (1984), S. 1059 ff.; Dornseifer, Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 
S. 427 ff.; Geilen, Festschrift für Welzel, S. 655 ff.; Gössel, Festschrift für Lange, S. 219 ff.; 
Hirsch, GA 1972, S. 65 ff.; ders., Festschrift für Oehler, S. 111 ff.; Küpper, Der "unmittelbare" 
Zusammenhang (1982); Lorenzen, Rechtsnatur (1981); Lüdeking-Kupzok, Der erfolgsqualifizierte 
Versuch (1979); Paeffgen, JZ 1989,220 ff.; Rengier, Erfolgsqualifizierte Delikte (1986); Woller, 
JuS 1981, 168 ff.; ders., GA 1984, S. 443 ff. 

2 Die vorbenannte Reihenfolge orientiert sich an der Chronologie der späteren Erörterung. 



2 A. Einführung und Festlegung des Erörterungsgegenstandes 

Der erste Teil wird somit durch die inhaltliche Auseinandersetzung mit der 
zuvorderst benannten Deliktsart bestimmt. Insofern ist jedoch eine Reduzierung 
auf den Kreis der Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen, bei denen dem Eintritt 
der Folge zwar ein vom subjektiven Planungshorizont zu umfassender Charak-
ter attestiert wird, die jedoch auf der Grundlage der Bestimmung des § 11 II 
StGB der herrschenden Ansicht zufolge den Vorsatzdelikten entsprechend be-
handelt werden sollen, geboten, denn die Zuordnung der mit den sogenannten 
Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen korrespondierenden "Vorsatz-Vorsatz-" 
und "Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeitskombinationen" ist unumstritten, so daß 
diesen daher keine unter dogmatischen Gesichtspunkten interessierende eigen-
ständige Bedeutung zukommt). 

Aus der näheren Betrachtung auszuscheiden haben im Grunde aber auch die 
erfolgsqualifizierten Delikte. Von den Tatbeständen der §§ 323a, 227 und 186 
StGB heben sie sich strukturell dadurch ab, daß sich die qualifizierende Folge 
nicht erst auf der Grundlage einer weiteren Aktion einstellt, während bei ihnen -
im Gegensatz zu den Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen mit strafbegrün-
dender besonderer Folge - durch das auf den grunddeliktischen Erfolg ausge-
richtete Handeln bereits ein selbständiger Strafbarkeit unter fallender Erfolg 
eintritt, in dessen fortlaufender, unmittelbarer Entwicklung dann eine weitere 
diesen qualifizierende Folge hervorgerufen wird4 • Soweit jedoch die grundsätz-
liche Differenz, die zwischen den erfolgsqualifizierten Delikten und den Tatbe-
ständen mit strafbegrundender besonderer Folge besteht, sich als das Resultat 
einer rein fonnellen Sichtweise darstellen sollte, inhaltlich betrachtet demge-
genüber eine Übereinstimmung festzustellen ist, wird es nebst einer dement-
sprechenden KlarsteIlung angezeigt sein, auch die insoweit vorbezeichneten 
Konsequenzen filr die Bewertung der erfolgsqualifizierten Delikte aufzuzeigen. 

Ohnehin wird das durch die Ennittlung der Tatbestandsstruktur der Delikte 
mit strafbegrundender besonderer Folge gewonnene Ergebnis durch die aus-
filhrliche Beschreibung der Auswirkungen, die damit einhergehen, abzusichern 
und zu vervollständigen sein, wobei diese bereichsspezifisch angelegte Analyse, 
die durch die Darstellung der jeweils relevanten Fallkonstellationen angerei-
chert wird - im Hinblick auf den 1. Teil - insbesondere die Problematik des 
Versuchs und der Teilnahme betrifft. 

) Dazu naher S. 4 f. 
4 Es geht dabei quasi um ein vermeidbares Mißlingen der erfolgsbezogenen Vorsatzbe-

schrankung. Zur Terminologie und Unterscheidung siehe Krey/Schneider, NJW 1970, 640 ff.; 
Gössel, Festschrift für Lange, S. 219 (220); Hirsch, GA 1972, 65 (72). 



B. 1. Teil 

I. Die Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen mit 
strafbegründender besonderer Folge -
Struktur und dogmatische Einordnung 

1. Zu den Mischformen der Tatbestandsrealisation 

Das Strafgesetzbuch kennt neben reinen Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikten 
auch Mischformen der Tatbestandsrealisation, bei denen ein Teil des Tatbe-
standes vorsätzlich verwirklicht werden muß, während in Bezug auf einen ande-
ren Teil des Tatbestandes Fahrlässigkeit ausreicht. Zur Gruppe dieser Delikte, 
die als Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen bezeichnet werden, zählen so-
wohl die durch hinzutretende Fahrlässigkeit qualifizierten vorsätzlichen Delikte, 
bei denen, auf einem an und für sich schon mit Strafe bedrohten Grundtatbe-
stand aufbauend, ein zusätzlich eintretender schwererer Erfolg durch den Täter 
wenigstens fahrlässig verwirklicht worden sein muß - so z.B. die §§ 177 IIl, 
224, 226, und 251 StGB -, als auch diejenigen Delikte, bei denen dieser Vor-
satzteil des Tatbestandes, für sich betrachtet, an keiner Stelle des Strafgesetzbu-
ches pönalisiert ist, die Strafbarkeit also durch den fahrlässig herbeigeführten 
Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges überhaupt erstmalig begründet wird5 

a) Die Vorschriften im Einzelnen 

Diese zuletzt genannte Kategorie, die Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination mit 
strafbegründender besonderer Folge, setzt sich aus einer Anzahl von Delikten 
zusammen, die einerseits eine verschiedenartige Rechtsgutsbezogenheit aufwei-
sen, sich andererseits jedoch in ihrer grundsätzlichen Struktur durch weitest-
gehende Kongruenz auszeichnen. Es sind dies namentlich die Tatbestände der 
§§ 97 I; 10ge V; 109g IV; 283 IV Nr.2; 310b II; 311 IV; 311e IV; 315 IV; 315a 
III Nr.l; 315b IV; 315c III Nr.l; 323 III; 330 V; 330a II und 353b I S.2 StGB. 

Der ganz überwiegende Teil dieser Vorschriften6 untergliedert sich dabei in 
drei verschiedene Formen der Tatbestandsverwirklichung. In einem voranste-
henden Absatz wird die Strafbarkeit derjenigen Täter beschrieben, die nicht nur 

5 Siehe hierzu Krey/Schneider, NJW 1970, S. 640 ff. 
6 Anders z.B. §§ 330a und 353b StGB, die jeweils nur Vorsatz-Vorsatz- und Vorsatz-Fahrläs-

sigkeitskombinationen beinhalten. 


